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Vertrag 

über die Patenschaft für eine Wiesenfläche 
Die Stadt Aachen  
nachfolgend Eigentümerin  
stellt    Herrn, Frau….   
nachfolgend Pate/in 
___________________________________________________________________________________ 
nachstehende Fläche zur Patenschaft zur Verfügung_________________________________________ 
 
Die Parteien haben bei einem gemeinsamen Ortstermin am_______________die Fläche in Augenschein 
genommen. 
Diese Fläche wird von den Vertragspartnern wie folgt bearbeitet 
 
Folgende Tätigkeiten werden auf die Vertragspartner (Stadtbetrieb & Paten, Patin) aufgeteilt: 

Vorbereiten des Saatbeets: 
 

Entfernen der Grasnarbe/ Umbrechen  

 Einebnen der Fläche  

 Aufbringen einer ca. 2 cm dicken Sandschicht  

Aussaat 
 

Ausbringen des Saatguts  

 Anwalzen des Saatguts  

 Bei Bedarf Wässern mit sauberem und klarem Wasser 
(kein Putzwasser) 

 

Wiesenpflege 
 

Jährliche, ein- bis zweimalige Mahd (weitere Information 
zu Mähzeitpunkt1) ), entfernen des Schnittguts 

 

 Gegebenenfalls Entfernung von Laub sowie von Abfällen 
aller Art 

 

 Akzeptanzstreifen erhalten (kurzhalten)  

1) www.rieger-hofmann.de/alles-ueber-rieger-hofmann/wissen/nutzung-pflege/maehzeitpunkt-und-frequenz.html 

https://www.rieger-hofmann.de/alles-ueber-rieger-hofmann/wissen/nutzung-pflege/maehzeitpunkt-und-frequenz.html
https://www.rieger-hofmann.de/alles-ueber-rieger-hofmann/wissen/nutzung-pflege/maehzeitpunkt-und-frequenz.html
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Die Laufzeit des Vertrages beginnt mit Unterzeichnung und beträgt mindestens ein Jahr. Nach Ablauf des Jahres 
kann der Vertrag ohne Angabe von Gründen zum Ende eines Monats durch jede Partei per Brief oder Email 
gekündigt werden. Ansonsten ist nur bei Vorliegen erheblicher Pflichtverletzung die außerordentliche Kündigung 
möglich. 

Die oben genannten Verpflichtungen sind zwingend; kann der Pate/in dieser nicht oder nicht rechtszeitig 
nachkommen, hat er dies umgehend dem u g Ansprechpartner mitzuteilen. 

Das Saatgut wird von der Eigentümerin zur Verfügung gestellt. Die Wiesenfläche soll als solche erhalten bleiben, 
eine Veränderung durch beispielsweise Einsaat anderer Saatmischungen oder eine Bepflanzung ist unzulässig und 
auf Kosten des Paten zurückzunehmen. Mit Ausnahme des Saatguts werden weder Gerätschaften noch andere 
Dinge seitens der Stadt gestellt. Die Gerätschaften zur Pflege und Erhalt der Patenschaftsfläche sind von dem 
Paten/der Patin zu stellen.  

Aufbauten wie Zäune, Bänke oder Blumenkübel sowie Werbeschilder darf der Pate/in nicht auf die Fläche 
verbringen. 

Bei erheblichem Pflegerückstand wird die Fläche beim nächsten Pflegedurchgang der Stadt mit bearbeitet und die 
Patenschaft beendet. Durch die Übernahme einer Patenschaft entsteht kein Besitzanspruch auf die Flächen. 

Die Stadt Aachen, Fachbereich Klima und Umwelt behält sich vor, Patenschaften von Glatthaferwiesen 
zurückzuziehen, sollte dies aus Gründen wie der Verkehrssicherheit, Stadtgestaltung, wegen Umbau oder 
Baumneupflanzung erforderlich sein 

Der Grünpate/die Grünpatin ist während der Verrichtung seiner übernommenen Aufgabe über die Unfallversicherung 
der Stadt Aachen versichert. Unfälle im Zusammenhang dieser Tätigkeit sind unverzüglich bei dem benannten 
Ansprechpartner zu melden.  

Kontakt Stadt Aachen:  
Datenschutzerklärung und Zwecke der 
Verarbeitung: 

Anika Au 
Fachbereich Klima und Umwelt 
Verwaltung, Umweltinformation u. 
Umweltinformationssysteme, FB 36/100 
Reumontstraße 1 | 52058 Aachen 
Tel.: +49 (0) 241 / 432 – 36113 
Fax: +49 (0) 241 / 432 – 3699 
Mail: flip@mail.aachen.de 

 Die Erhebung und Speicherung Ihres vollständigen Namens, Ihrer 
Adresse und Ihrer Fläche erfolgt aufgrund Ihrer Zustimmung zur 
Beteiligung am Projekt FLIP. Ihre personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich für das Projekt FLIP verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 
Daten ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO. Dauer der 
Datenspeicherung: Ihre personenbezogenen Daten werden so 
lange gespeichert, wie die Patenschaft andauert. 
Datenschutzerklärung der Stadt Aachen: 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/allgemeines/datenschutz.
html 

   

Urkunde beantragt am: ____________________  Auftrag erteilt am: ____________________________ 
   

Unterschrift FLIP-Wiesenpate  Unterschrift Stadt Aachen Fachbereich Klima und Umwelt 
   
   

Unterschrift Stadt Aachen  Unterschrift Stadt Aachen 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/zRwmxEFL9bA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.aachen.de%2FDE%2Fstadt_buerger%2Fallgemeines%2Fdatenschutz.html
https://deref-gmx.net/mail/client/zRwmxEFL9bA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.aachen.de%2FDE%2Fstadt_buerger%2Fallgemeines%2Fdatenschutz.html
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